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Beschlüsse des Grossen Gemeinderates vom 4. Juli 2016 
 
 
 

I. Die Motion R. Diener (Grüne/AL) und St. Feer (FDP) betr. Unterstützung des 
Dampfzentrums W‘thur durch die Stadt wird nicht dringlich erklärt und damit als 
erledigt abgeschrieben. 

  

II. 1. Es wird festgestellt, dass die kommunale Volksinitiative «‹Erhalt der MSW›, Me-
chatronik Schule W‘thur (Metalli)» gültig ist. 
 

2. Die Volksinitiative gemäss Ziffer 1 wird abgelehnt und der Volksabstimmung zur 
Ablehnung empfohlen. 
 

3. Der Volksinitiative gemäss Ziffer 1 wird folgender Gegenvorschlag in der Form 
der allgemeinen Anregung gegenübergestellt und der Volksabstimmung zur An-
nahme empfohlen: 
 

«Die Mechatronik Schule Winterthur (MSW) bleibt in der Gemeindeordnung ver-
ankert (bisher Metallarbeiterschule). Sie bietet eine umfassende und anspruchs-
volle berufliche Grundbildung in eigener Berufsfachschule und Lehrwerkstätte an. 
Die angebotenen Berufsausbildungen werden unter dem Begriff Mechatronik defi-
niert und zusammengefasst. Der Berufsmaturitätsanteil (BM1) der Lernenden soll 
bei 75 % liegen. Die MSW konzentriert sich auf einen Standort. 
Die Stadt Winterthur ist bereit, die MSW mittel- bis längerfristig mit einem jährlich 
wiederkehrenden städtischen Beitrag von netto 2,75 Mio. Franken zu unterstützen, 
vorbehältlich einer massgeblichen Kostenbeteiligung durch den Kanton Zürich.» 
 
4. Wird die Volksinitiative zurückgezogen, findet keine Volksabstimmung statt und 
der Stadtrat arbeitet zuhanden des Grossen Gemeinderats eine Vorlage aus, die 
dem Gegenvorschlag entspricht. 

  

III. Die Änderung der Allgemeinen Polizeiverordnung vom 26. April 2004 (APV) durch 
einen 3. Nachtrag (Aufhebung von Art. 2bis; Mindestbestand der vereidigten Poli-
zeiangehörigen) wird abgelehnt. 

  

IV. Das Postulat M. Baumberger (CVP/EDU), D. Oswald (SVP) und St. Feer (FDP) 
betr. beschlossene Stellenaufstockung bei der Stadtpolizei erfüllen wird zurückge-
zogen und damit als erledigt abgeschrieben. 

  

V. Für die wertvermehrenden Ausgaben der Sanierung und Instandsetzung Werkhof 
Tiefbau wird zu Lasten der Investitionsrechnung ein Kredit von Fr. 722‘000.00 
(inkl. MWST) zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens Ei-
genwirtschaftsbetriebe (Werkhof Tiefbau, Projekt-Nr. 20430) bewilligt. 
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Stichtag für die Berücksichtigung der Teuerung und Mehrwertsteuer bedingten 
Mehr- oder Minderkosten: 1. April 2016. 

  

VI. Für die Erstellung von Unterflurcontainern für Kehricht in der Altstadt wird ein Kre-
dit von Fr. 500'000.-- (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung des Ver-
waltungsvermögens Eigenwirtschaftsbetriebe (Tiefbauamt/Entsorgung, Projekt-Nr. 
20499) bewilligt.  
Stichtag für die Berücksichtigung der Teuerung und die Mehrwertsteuer bedingten 
Mehr- oder Minderkosten: 1. Jan. 2016. 

  

VII. 1. Vom Bericht des Stadtrates zum Postulat M. Zeugin (GLP) und M. Thurnherr 
(SVP) betr. Steuerungsmöglichkeiten im Bereich der Sozialhilfekosten wird in zu-
stimmendem Sinn Kenntnis genommen. 2. Das Postulat wird damit als erledigt 
abgeschrieben. 

  

VIII. Die Interpellation D. Schneider (FDP), M. Baumberger (CVP) und R. Keller (SVP) 
betr. Kostenexplosion bei der individuellen Unterstützung der Sozialhilfe wird auf-
grund der stadträtlichen Antwort als erledigt abgeschrieben. 

  

IX. Das Postulat W. Schurter (CVP/EDU), D. Schneider (FDP) und D. Oswald (SVP) 
betr. Kosten für individuelle Unterstützung / Sozialhilfe wird sofort abgelehnt und 
damit als erledigt abgeschrieben. 

  

X. Das Postulat W. Schurter (CVP/EDU), U. Obrist (SVP) und D. Schneider (FDP) 
betr. Alterszentren in der Stadt W’thur wird sofort abgelehnt und damit als erledigt 
abgeschrieben. 

  

XI. Die Interpellation A. Steiner (GLP/PP), R. Diener (Grüne/AL) und L. Banholzer 
(EVP) betr. Leiterkonzept Stadtraum Hauptbahnhof wird aufgrund der stadträtli-
chen Antwort als erledigt abgeschrieben. 

 
 
 
Rechtsmittel:  
- Beschwerde an den Bezirksrat; Frist 30 Tage ab Publikation 
- Stimmrechtsrekurs an den Bezirksrat; Frist 5 Tage ab Publikation 
 
Referendum an den Stadtrat 
Frist: 30 Tage ab Publikation 
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